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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Identité nationale

Ende Januar 2017 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative ein, mit der die
Rehabilitierung von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9.
November 1932 verurteilter Personen gefordert wurde. An diesem Datum hatte – unter
der Federführung Georges Oltramares – eine Versammlung der rechtsextremen Partei
Union nationale stattgefunden, worauf die Genfer Sozialisten gleichentags eine
Gegendemonstration veranstaltet hatten. Vor dem Hintergrund des aufkeimenden
Totalitarismus in Europa, der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit hatte der
Regierungsrat des Kantons Genf heftige Zusammenstösse zwischen dem linken und
dem rechten Lager befürchtet und entsprechend die Armee aufgeboten, um die
öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können. Während des Einsatzes hatte die
Armee auf Demonstranten geschossen, wobei 13 Menschen ums Leben gekommen und
65 verletzt worden waren. Im Sommer 1933 waren sieben Demonstranten von einem
Strafgericht des Bundes verurteilt worden.
Die Genfer Standesinitiative forderte, dass die Urteile des Strafgerichtes aufgehoben
und die sieben Demonstranten voll rehabilitiert werden. Ihre Verurteilung sei einzig
deshalb erfolgt, weil sie sich der Staatsgewalt widersetzt hätten. Im Rückblick sei
eindeutig, dass der damalige geschichtliche Kontext ihre Verurteilung herbeigeführt
habe und nicht etwa eine direkte Verantwortung «für das traurige Ereignis vom 9.
November 1932». Vielmehr hätten die verurteilten Demonstranten «gegen den in der
Schweiz oder zumindest in Genf aufkommenden Faschismus gekämpft». Eine
Rehabilitierung der sieben Demonstranten käme einer Anerkennung ihres Kampfes «für
die gerechte Sache» gleich oder zumindest sei es ein offizielles Eingeständnis, dass
nicht sie alleine für die Toten und Verletzten verantwortlich seien, so der Inhalt der
Standesinitiative. 
Die RK-SR kam im April 2018 mit 5 zu 3 Stimmen zu einem anderen Schluss: Das Urteil
von 1933 sei «nach Regeln des Rechtsstaats korrekt zustande gekommen». Die Mehrheit
der Kommission beantragte dem Ständerat deshalb das Gerichtsurteil nicht aufzuheben
und der Standesinitiative keine Folge zu geben. RK-SR-Mitglied Andrea Caroni (fdp, AR)
führte die Haltung der Kommissionsmehrheit in der Ständeratsdebatte im Juni 2018
aus. Er hätte ein gewisses Verständnis gehabt, wenn der Kanton Genf den Bund
beauftragt hätte, den Armee-Einsatz – gemäss Caroni «das Gravierendste an den
ganzen Genfer Unruhen» – aufzuarbeiten. Doch hier ginge es darum, sich im
Nachhinein über ein ganz konkretes Gerichtsurteil hinwegzusetzen. Die Konsultation
des Urteils habe ergeben, dass die Verurteilten Gewalt angewandt hätten, dass sie mit
Schlagstöcken ausgerüstet gewesen wären, dass sie Polizisten und Armeeangehörigen
Waffen weggenommen, sie mit Steinen beworfen und verletzt hätten. Nach damaligem
Strafgesetz sei das strafbar gewesen und Caroni zeigte sich überzeugt, dass dieses
Urteil heute gleich gefällt würde. Der Ständerat schien dieser Argumentation
mehrheitlich zu folgen und entschied in der Abstimmung mit 24 zu 17 Stimmen (1
Enthaltung) der Standesinitiative keine Folge zu geben. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.06.2018
SAMUEL BERNET

Als Zweitrat behandelte der Nationalrat die Genfer Standesinitiative zur Rehabilitierung
von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9. November 1932
verurteilten Personen. Befürworter wie Roger Nordmann (sp, VD) oder Lisa Mazzone
(gp, GE) argumentierten, die Initiative wolle «Frieden im Kanton» herstellen und
historische Fehler korrigieren, welche landesweite Folgen gehabt hätten. Denn wenn
das Ereignis auch für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung bereits in die Ferne
gerückt sei, so gebe es in Genf noch immer Zeitzeugen. Die von Bruno Walliser (svp, ZH)
vorgetragene Begründung der RK-NR, die beantragte, der Initiative keine Folge zu
geben, weil die damals gesprochenen Urteile korrekt gewesen und gemäss den Regeln
des Rechtsstaats gefällt worden seien, wurde von Andrea Gmür-Schönenberger (cvp,
LU), unterstützt. Sie betonte zusätzlich, es handle sich nicht um eine «question de
sentiment», sondern um eine «question de droit.» Die Argumente der Gegnerschaft
scheinen letztlich überzeugender gewesen zu sein: Der Nationalrat tat es dem Ständerat
gleich und entschied sich mit 113 zu 54 Stimmen bei 4 Enthaltungen, entsprechend der
Empfehlung seiner Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.05.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Ordre juridique

Droit de cité

Die an der Urne gefällten negativen Einbürgerungsentscheide in einigen
Deutschschweizer Gemeinden (vor allem diejenigen im Luzerner Vorort Emmen) hatten
das Genfer Kantonsparlament veranlasst, mit einer Standesinitiative ein Verbot für
Einbürgerungsentscheide an der Urne oder an der Gemeindeversammlung zu fordern.
Gegen den Widerstand der SP lehnten National- und Ständerat dieses Ansinnen ab. Die
SPK beider Ratskammern argumentierten, es sei zwar wichtig, Vorkehrungen gegen
offensichtlich diskriminierende Entscheide zu treffen, die erwähnten Vorfälle seien
angesichts der jährlich rund 30'000 gutgeheissenen Einbürgerungen aber kein Grund,
die von der Verfassung garantierte Organisationskompetenz der Kantone und
Gemeinden und zudem auch noch die Volksrechte einzuschränken. Immerhin waren
sowohl der Bundesrat als auch die SPK des Nationalrats der Ansicht, dass abgelehnte
Einbürgerungsanwärter ein Beschwerderecht wegen der Verletzung
verfassungsmässiger Grundrechte (insbesondere das Willkürverbot und die Garantie
der Nichtdiskriminierung) bei einem kantonalen Gericht mit Weiterzugsmöglichkeit an
das Bundesgericht erhalten sollen. Da die vom Bundesrat vorgesehene Aufnahme dieses
Beschwerderechts in eine umfassende Bürgerrechtsrevision der SPK zu langwierig
erschien, brachte sie den Vorschlag als parlamentarische Initiative (01.455) in den Rat
ein. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2001
HANS HIRTER

Droit pénal

Die Definition der Vergewaltigung im Schweizer Strafgesetzbuch schliesst Männer als
Opfer aus, beschränkt sich auf den Beischlaf im engeren Sinne und ist somit veraltet.
Mit einer Standesinitiative regte der Kanton Genf eine Erweiterung des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung an, sodass dieser auch männliche Personen als Opfer zulässt und
andere Formen der gewaltsamen sexuellen Penetration als den Beischlaf in den
Tatbestand einschliesst. Im Februar 2015 gab die RK-SR dem Vorstoss mit 12 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Die RK-NR stimmte im Juni mit 15 zu 6 Stimmen
bei einer Enthaltung zu. 4

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.06.2015
KARIN FRICK

Mit der Annahme des revidierten Sanktionenrechts durch die eidgenössischen Räte im
Sommer 2015 wurden auch Massnahmen zur wirksameren Verfolgung der
Kleinkriminalität eingeführt. Es sind dies konkret die Wiedereinführung der kurzen
Freiheitsstrafen und die Herabsetzung der Geldstrafe von höchstens 360 auf maximal
180 Tagessätze. Aufgrund dieser Änderungen sahen beide Räte bei einer
Standesinitiative des Kantons Genf „Für eine wirksame Verfolgung der
Kleinkriminalität“ keinen Gesetzgebungsbedarf und gaben der Initiative keine Folge. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.301 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Genfer Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung im Strafgesetzbuch um weitere zwei Jahre. Die geforderten
Anpassungen am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der
hängigen Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.06.2019
KARIN FRICK

Protection des données et statistique

Im Nachgang des Wirbels um die Weitergabe persönlicher Daten von
Bankmitarbeitenden lancierte der Kanton Genf eine Standesinitiative, um die
Betroffenen künftig besser zu schützen. Der Vorstoss sah vor, dass die Weitergabe von
Personendaten ausserhalb von Rechtshilfeabkommen oder bestehenden
internationalen Verträgen nicht mehr erlaubt wäre, und dass in künftigen Abkommen
ausdrücklich das Recht auf Anhörung festgehalten würde. Da der Gegenstand der
Initiative mit den nach dem Scheitern der Lex USA entworfenen Musterverfügungen
bereits materiell erfüllt war, gab der Ständerat der Standesinitiative keine Folge. Wäre
der Initiative Folge gegeben worden, so hätte dies auch eine Änderung der bisherigen
Praxis zur Folge gehabt, da heute die Amtshilfeabkommen meist in Gesetzen und nicht
in Rechtshilfeabkommen oder internationalen Verträgen geregelt sind. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.12.2014
NADJA ACKERMANN
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Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Genf ein
gesetzliches Verbot der Weitergabe von persönlichen Daten. Wie der Ständerat im
Jahr zuvor gab in der Herbstsession 2015 auch der Nationalrat der Initiative keine Folge.
Die Argumentation deckte sich mit jener des Ständerats: Die materiellen Forderungen
des Vorstosses seien bereits erfüllt und eine wortgetreue Umsetzung käme der
Aufhebung des gesamten Systems der Amtshilfe gleich, was nicht gewollt sein könne. 8

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2015
KARIN FRICK

Droits fondamentaux

Mit einer Standesinitiative verlangte der Kanton Genf, dass das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich in der
Bundesverfassung und im Strafgesetzbuch verankert wird. Als Erstrat gab der Ständerat
in der Herbstsession 2014 der Initiative keine Folge. Er folgte damit dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit, die in dieser Sache keinen Handlungsbedarf sah, da die
«Lebensform» bereits explizit als Diskriminierungsgrund genannt sei. Die Mehrheit der
Rechtskommission des Nationalrats war in diesem Punkt jedoch anderer Ansicht und
argumentierte, dass Homosexualität nicht nur die Lebensform betreffe, sondern auch
die Identität einer Person. Der bestehende Schutz sei daher nicht ausreichend. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 102 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge und gab
das Geschäft damit zurück an den Ständerat. Dieser hielt mit gleichbleibender
Begründung an seiner Entscheidung fest und liess das Begehren somit scheitern. Die
Aufnahme der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in die
Rassismusstrafnorm sei zudem auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
Reynard (sp, VS). 9

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.06.2015
KARIN FRICK

Politique étrangère

Politique économique extérieure

Le 27 février 2018, le canton de Genève a déposé une initiative demandant l'exclusion
de l'huile de palme et de ses dérivés des discussions de libre-échange entre la Suisse
et la Malaisie et l'Indonésie.
En septembre 2018, la CPE-CE s'est penchée sur la question en examinant
simultanément l'initiative genevoise, ainsi que les interventions 16.3332 et 17.317. Si la
commission, en optant pour le refus de l'ensemble des interventions précitées, n'a pas
jugé pertinent d'exclure totalement l'huile de palme des procédures de libre-échange,
elle a néanmoins déposé une nouvelle motion, demandant au Conseil fédéral de
s'assurer qu'aucune concession susceptible de nuire à la production suisse
d'oléagineux ne soit octroyée à l'occasion des négociations menées avec la Malaisie et
l'Indonésie. 10

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 27.02.2018
AUDREY BOVEY

Au mois de septembre 2018, le Conseil des Etats a refusé (17 voix pour, 21 contre et 4
abstentions) de donner suite à l'initiative prévoyant l'exclusion de l'huile de palme et
de ses dérivés des discussions de libre-échange entre la Suisse et la Malaisie et
l'Indonésie, déposée par le canton de Genève. L'initiative en question n'a pas suscité
davantage de commentaires, les représentants de la chambre des cantons estimant que
tout avait déjà été dit à l'occasion du traitement des objets 18.3717 et 16.3332. 11

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2018
AUDREY BOVEY

Le 21 mars 2019, le Conseil national a suivi l'avis de sa commission (CPE-CN) et du
Conseil des Etats en refusant à son tour de donner suite à l'initiative genevoise
«exclusion de l'huile de palme et de ses dérivés des discussions de libre-échange
entre la Suisse et la Malaisie et l'Indonésie» (75 voix pour, 97 contre et 9 abstentions). 12

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.03.2019
AUDREY BOVEY
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Armée

Armement

Suite à une initiative cantonale de Genève, la Chambre du peuple a avalisé une révision
de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Larm): celle-
ci prévoit une nouvelle formulation, plus précise, du commerce des armes entre
particuliers via une plus large compétence offerte aux cantons. De plus, un marquage
plus systématique des armes devra être instauré, afin d’améliorer la traçabilité du
matériel en circulation. Après avoir été acceptée au National (62 contre 41), l’initiative a
été transmise sous forme de postulat par décision du Conseil des Etats. 13

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 19.09.2001
FRANÇOIS BARRAS

Service civil et refus de servir

En outre, les cantons du Jura et de Genève (Iv.ct. 90.202) ont déposé deux nouvelles
initiatives souhaitant la création d'un véritable statut de l'objecteur de conscience. Le
parlement, considérant que l'initiative parlementaire sur le service civil répondait à
cette exigence ne leur a pas donné suite. Le Conseil national a également rejeté
l'initiative parlementaire de la députée Leutenegger Oberholzer (pes, BL) (Iv.pa. 89.254),
qui demandait une amnistie en faveur des objecteurssus qu'à la mise en place d'un
service civil (Au vote nominal, l'initiative parlementaire a été rejetée par 115 voix contre
56. Elle fut soutenue par le groupe socialiste et les écologistes, mais repoussée par les
groupes bourgeois ainsi que par les indépendants-évangéliques). De même, la petite
chambre a repoussé une motion de la conseillère aux Etats Jaggi (ps, VD) (Mo. 91.3033)
sollicitant une telle amnistie à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. 14

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 27.11.1991
SERGE TERRIBILINI

Economie

Politique économique

Politique économique

Der Nationalrat lehnte gegen die Stimmen der SP und der GP eine von der lokalen CVP
initiierte Standesinitiative des Kantons Genf ab, welche ein Gesetz zur "Bekämpfung
von Betriebsschliessungen und Massenentlassungen" verlangte. Die im Vorjahr von der
Ratslinken als zu marktwirtschaftlich bekämpfte Motion Cavadini (fdp, TI) für
Liberalisierungen im Bereich der Steuer- und Bauvorschriften sowie bei der
Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften konnte vom Nationalrat nicht mehr
innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre behandelt werden und wurde deshalb aus der
Traktandenliste gestrichen. 15

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.06.1997
HANS HIRTER

Crédit et monnaie

Banques

Mit der Standesinitiative "Nein zur systematischen Kriminalisierung von
Bankangestellten" trug der Kanton Genf die Forderung an den Bund, die automatische
Weitergabe von Mitarbeiterdaten Schweizerischer Unternehmungen an ausländische
Staaten zu verbieten. Zudem sollten bereits erfolgte Genehmigungen für solche
Datenlieferungen annulliert und die betroffenen Personen von bereits durchgeführten
Datensendungen von Seiten des Staates rechtlich und finanziell unterstützt werden. Die
Standesinitiative war 2012 als Reaktion auf die Lieferung von Mitarbeiterdaten diverser
Banken an die USA im Zuge des Steuerstreits angeregt und 2015 beim Bund eingereicht
worden. 
Die vorberatende WAK-SR und ihr Sprecher Schmid (fdp, GR) äusserten sich ablehnend
gegenüber der Standesinitiative. Als besonders stossend wurde zum einen die offene
Formulierung des Begehrens und die Konsequenz daraus, dass die neuen Regeln nicht
nur für Banken, sondern auch für andere Unternehmungen gelten sollten, empfunden.
Dies wäre gemäss Kommission problematisch, weil in gewissen Branchen die
Herausgabe von Informationen zu Mitarbeitern (z.B. betreffend Qualifikationen)
Voraussetzung dafür ist, um überhaupt exportieren zu können. Zum anderen störte sich
die WAK-SR an der in der Standesinitiative enthaltenen Rückwirkungsklausel, die mit
bestehenden Regeln und Abkommen in Widerspruch stehen könnte. Auf zentrale
Aspekte der Standesinitiative reagierend, rief die Kommission sodann in Erinnerung,

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 30.05.2016
NICO DÜRRENMATT
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dass der Bundesrat in seiner Musterverfügung vom Juli 2013 betroffenen Mitarbeitern
die Möglichkeit geschaffen habe, eine Widerspruchsklage gegen sie betreffende
Datenlieferungen zu erheben und dass die Banken dazu verpflichtet worden seien,
Fonds zu äufnen, um betroffenen Mitarbeitern in rechtlicher und finanzieller Hinsicht
beistehen zu können. Die WAK-SR empfahl aus all diesen Gründen, der Standesinitiative
des Kantons Genf keine Folge zu geben. Die kleine Kammer folgte diesem Antrag
diskussionslos. 16

Agriculture

Agriculteur (profession)

In der Wintersession 2014 (SR) und der Frühlingssession 2015 (NR) besprachen die
Mitglieder der beiden Kammern die vom Kanton Genf lancierte Standesinitiative zur
Einführung nationaler Mindestnormen in der Landwirtschaft. Die Genfer
Standesinitiative forderte die Einführung eines nationalen Normalarbeitsvertrags,
welcher sich nach jenem Modell des Kantons Genf richtet und insbesondere einen
nationalen Mindestlohn für die in der Landwirtschaft tätigen Arbeitskräfte einführen
sowie deren Arbeitsstunden landesweit nach Genfer Vorbild regeln sollte. Hintergrund
dieses Begehrens waren die sehr unterschiedlich ausgestalteten Arbeitsbedingungen in
den Kantonen. So war es Landwirtinnen und Landwirten beispielsweise im Kanton
Glarus erlaubt, familienfremden Arbeitnehmenden für 60-66 Wochenstunden einen
Bruttomonatslohn von CHF 3'170 zu bezahlen, was einem Stundenlohn von CHF 11.10-
12.20 entspricht. Für die gleichen Arbeitskräfte musste im Kanton Genf ein Stundenlohn
von CHF 16.60 bezahlt werden, da für 45 Wochenstunden ein Mindestbruttolohn von
CHF 3'300 vorgesehen war. Die grossen nationalen Unterschiede würden jenen
Betrieben einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, welche in Kantonen wirtschafteten, in
denen tiefe Mindestlöhne und hohe Wochenarbeitszeiten zugelassen sind,
befürchteten die Genferinnen und Genfer. 
In den beiden Kammern wurde der Standesinitiative keine Folge gegeben. Argumentiert
wurde in der ständerätlichen Debatte, dass die grossen Unterschiede auch von den
unterschiedlichen Branchen und regionalen Spezialisierungen der Landwirtschaft
stammten und dass es nicht möglich sei, einen über alle Branchen und Regionen
hinweg geltenden Mindestlohn zu definieren. Zudem wurde kritisiert, dass der in Genf
geltende Mindestlohn von CHF 16.60 sehr hoch angesetzt sei und so in anderen
Regionen nicht bezahlt werden könne. Teilweise überrage dieser Mindestlohn sogar die
eigenen Löhne der arbeitgebenden Landwirtinnen und Landwirte. Zuletzt wurde auch
erwähnt, dass sich das Stimmvolk bei der Abstimmung zur Mindestlohninitiative gegen
eine nationale Regelung in diesem Bereich ausgesprochen habe und die Idee somit dem
Willen des Souveräns widerspräche. Im Gegensatz zum Ständerat wurde im Nationalrat
diskussionslos beschlossen, der Vorlage keine Folge zu geben. 17

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.03.2015
LAURA SALATHE

Produits alimentaires

L'initiative cantonale genevoise intitulée "La gestion des volumes et le prix du lait
doivent être réorganisés et redéfinis avec force obligatoire" est rejetée par le Conseil
des Etats, tout comme l'initiative cantonale fribourgeoise et la motion Nicolet (où est
exposée plus en détail la teneur des trois textes ainsi que des débats) se penchant
toutes deux sur les mêmes problèmes. 18

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.06.2018
KAREL ZIEHLI

Bien que rejetée par la chambre haute, l'initiative cantonale genevoise sur la gestion
des quantités de lait trouve les faveurs du Conseil national, tout comme les initiatives
– très similaires dans leur contenu – des cantons du Jura et de Fribourg. Une majorité
de la CER-CN était pourtant opposée aux trois textes, considérant, comme expliqué par
le rapport francophone Christian Lüscher (plr, GE) lors des débats en chambre, que la
résolution de la crise laitière passera par la valorisation des produits laitiers, en mettant
en place une stratégie en matière de qualité. La commission a, de ce fait, élaboré une
motion permettant d’accroître la valeur ajoutée des fromages. Un retour des
contingentements laitiers – tels que connus avant leur abandon en 2009 – ne
permettrait pas de résoudre le problème. C'est ce que défendent également les
représentants du secteur laitier d'après le rapporteur germanophone de la commission,
Beat Jans (ps, BS). Une minorité de la commission n'est pas de cet avis, comme défendu
par Toni Brunner (udc, SG). Il estime, en effet, que sans mesures dans ce sens, la
disparition des exploitations laitières particulièrement dans les régions préalpines et

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 18.09.2018
KAREL ZIEHLI
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alpines sera irrémédiable, les productrices et producteurs ne pouvant pas couvrir
l'ensemble de leurs frais, au vu des prix appliqués. Ainsi, une majorité de la chambre du
peuple souhaite agir dans ce sens et soutient les trois initiatives (initiative genevoise:
89 voix contre 72 et 22 abstentions). La minorité réussit à convaincre des député.e.s de
l'ensemble des partis, à l'exception des verts libéraux. 19

Trois initiatives cantonales similaires étaient traitées par la chambre du peuple. Celles-
ci souhaitent le retour d'une gestion des quantités de lait produites en Suisse, afin
d'améliorer la situation des productrices et des producteurs laitiers. L'initiative
cantonale fribourgeoise sur la gestion des quantités de lait – tout comme les initiatives
provenant des cantons de Genève et du Jura – trouve les faveurs du Conseil national
(pour les débats voir cet article-ci). L'initiative est soutenue par 88 député.e.s contre
75, tandis que 22 parlementaires se sont abstenus. Les voix proviennent
majoritairement de l'UDC, mais l'idée trouve un soutien dans tous les partis, à
l'exception des verts libéraux. 20

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2018
KAREL ZIEHLI

L'initiative cantonale genevoise sur la gestion des quantités de lait est définitivement
refusée, le Conseil des Etats lui ayant préféré la motion présentée par la CER-CE. 21

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 24.09.2019
KAREL ZIEHLI

Denrées alimentaires

Le Conseil national a traité une motion et un postulat de la CER-CN, ainsi que cinq
initiatives cantonales (Jura (Kt. Iv. 08.301), Neuchâtel (St. Iv. 08.307), Genève (St. Iv.
08.320), Fribourg (08.326) et Vaud) relatifs à l’importation de denrées alimentaires.
Ces objets s’inscrivent dans un contexte où de nombreuses denrées importées sont
produites dans des conditions sociales et environnementales ne respectant pas la
législation helvétique et concurrencent fortement les produits suisses. La motion
charge le gouvernement de s’assurer que la même importance soit accordée au respect
des normes environnementales et sociales qu’à l’élimination des obstacles tarifaires
dans le cadre des négociations agricoles à l’OMC ou d’accords internationaux. Elle a été
acceptée par 133 voix contre 27, ses détracteurs étant exclusivement issus des rangs de
l’UDC et du PLR. Le postulat demande au gouvernement d’étudier les moyens
d’optimiser l’information aux consommateurs dans la perspective d’une meilleure prise
en compte du développement durable. Il a été accepté tacitement. Les initiatives
cantonales visent à prendre des mesures afin d’identifier et d’interdire l’importation de
denrées alimentaires produites dans des conditions sanitaires, sociales et écologiques
en contradiction flagrante avec les standards suisses. Lors des discussions, la majorité
de la commission a recommandé par 11 voix contre 7 de suivre la décision du Conseil
des Etats du début d’année et de ne pas leur donner suite, les estimant inapplicables.
Une minorité de la commission a relevé qu’il est incohérent de rejeter des modes de
production intolérables en Suisse mais d’accepter d’en importer les produits au
détriment de l’agriculture helvétique. Lors des votes, la chambre basse a décidé d’y
donner suite par 85 voix contre 76. Les groupes socialiste et écologiste ont voté en bloc
en faveur de ces objets, appuyés en cela par des membres des partis bourgeois. 22

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 24.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a maintenu sa première décision et a ainsi liquidé par 24 voix
contre 13 les initiatives cantonales ( JU (Kt. Iv. 08.301), NE ( Kt. IV. 08.307), GE (Kt. IV.
08.320), FR (KT. Iv. 08.326) et VD (Kt. Iv. 09.311) adoptées par le Conseil national l’année
précédente visant à interdire l’importation de denrées alimentaires produites dans des
conditions sanitaires, sociales et écologiques en contradiction avec les normes
helvétiques. 23

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil national soutient l'initiative cantonale jurassienne sur la gestion des
quantités de lait préalablement rejetée par sa chambre sœur. Par 91 voix contre 70 et
21 abstentions, la chambre du peuple souhaite ainsi que la gestion des quantités de lait
produites en Suisse soit réorganisée est redéfinie avec force obligatoire entre les
interprofessions, comme rapporté par le représentant de la majorité de la CER-CN,
Christian Lüscher (plr, GE). Deux autres initiatives cantonales similaires – provenant de
Genève et de Fribourg – étaient débattues en même temps. 24

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2018
KAREL ZIEHLI
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Finances publiques

Péréquation financière

Die Regierungen von Geberkantonen übten zunehmend Kritik an der Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Zum
einen forderten die Zentrumskantone Zürich, Genf, Waadt und Basel-Stadt angesichts
der drohenden Steuerausfälle im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit der
Europäischen Union (EU) kompensatorische Massnahmen bei der Festlegung der
Ausgleichszahlungen. Zum anderen stellten die finanzstarken Kantone Zug und Schwyz,
welche pro Kopf am meisten in die Ausgleichstöpfe einzahlten, das Ausmass der
interkantonalen Solidarität in Frage. Vor diesem Hintergrund forderte eine
Standesinitiative des Kantons Schwyz eine Anpassung des Finanz- und
Lastenausgleichs. Im Zentrum stand die Schaffung einer neutralen Zone. Demnach
sollten ressourcenschwache Kantone, welche die Mindestausstattung bereits vor dem
Ausgleich erreichten, keine Transferzahlungen mehr erhalten. Diese sollten also den
ressourcenschwächsten Kantonen vorbehalten werden. In der Herbstsession gab der
Ständerat der Standesinitiative mit 30 zu 10 Stimmen keine Folge. Dieser Entscheid war
insofern nicht überraschend, als die Vertreter der Bezügerkantone in der kleinen
Kammer über eine solide Mehrheit verfügten. Der Entscheid des Nationalrats war noch
hängig. 25

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Infrastructure et environnement

Energie

Force hydraulique

Mit 5 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen gab die UREK-SR der Standesinitiative des
Kantons Genf „Schweizer Stauanlagen und Wasserenergie retten“ Folge. Die
Standesinitiative wollte eine Steuer auf Strom aus nichterneuerbaren Energieträgern
einführen, um die einheimischen Wasserkraftanlagen im Wettbewerb zu stärken. Die
Kommission sprach sich dafür aus, dieses Mittel noch eingehender zu prüfen. 26

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.11.2016
NIKLAUS BIERI

Die UREK-NR beurteilte die Standesinitiative Genfs „Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten“ anders als ihre Schwesterkommission und empfahl ihrem Rat,
dieser Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) verteidigte das
Anliegen. Das Argument, der Initiative sei Folge zu geben, um das Mittel der
Besteuerung von nichterneuerbaren Energien noch eingehender zu prüfen, hatte im
Nationalrat jedoch keine Überzeugungskraft: Dieses Mittel sei bereits mehrfach
diskutiert und verworfen worden, hielt Nationalrat Imark (svp, SO) für die
Kommissionsmehrheit fest, worauf die grosse Kammer mit 118 zu 58 Stimmen (keine
Enthaltungen) der Standesinitiative keine Folge gab. 27

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2017
NIKLAUS BIERI

Während die UREK-SR der Genfer Standesinitiative «Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten» im November 2016 Folge gegeben hatte, war sie vom Nationalrat
im Herbst 2017 abgelehnt worden. Diesem Entscheid folgte im August 2018 auch der
Ständerat, nachdem die Mehrheit der UREK-SR die Meinung geändert und in ihrer
zweiten Sitzung mit 8 zu 4 Stimmen beantragt hatte, der Standesinitiative nun doch
keine Folge zu geben.
Der für die Mehrheit der Kommission sprechende Werner Luginbühl (bdp, BE) erklärte
im Rat, weshalb die Kommissionsmehrheit in der ersten Vorprüfung im November 2016
noch für die Standesinitiative gewesen war, sie jedoch zwei Jahre später verwerfen
wollte: In der Zwischenzeit seien verschiedene Unterstützungsmassnahmen etabliert
worden. Konkret nannte er etwa die Marktprämie, die Investitionsbeiträge für den Bau
von Neuanlagen und Erweiterungen von Wasserkraftwerken im Zusammenhang mit der
Energiestrategie 2050, die Aufhebung der Durchschnittspreismethode für die
Grundversorgung sowie die anstehende Revision des Stromversorgungsgesetzes, mit
der ein neues Strommarktdesign entstehen soll. Zudem sei zwar eine Steuer auf nicht-
erneuerbare, importierte Energieträger auf den ersten Blick eine tolle Sache, jedoch
könne diese Abgabe einfach umgangen werden. Darüber hinaus sei sie nicht so ergiebig
wie oft angenommen und nicht vereinbar mit internationalem Handelsrecht.
Ganz anders sah dies der Genfer Ständerat Robert Cramer (gp, GE), der im Ständerat

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2018
MARCO ACKERMANN
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eine links-grüne Kommissionsminderheit anführte. Es gehe bei dieser Standesinitiative
darum, dem Verursacherprinzip auch im Stromsektor Rechnung zu tragen. Der
bundesrätliche Bericht zeige, dass die Forderungen gemäss dieser Initiative umsetzbar
seien, sofern es keine Diskriminierung zwischen inländischer und ausländischer
Stromproduktion gebe. Im Standesinitiativtext sei keine solche Diskriminierung
vorgesehen, was somit die Steuereinführung ohne Probleme mit den internationalen
Verträgen vereinbaren liesse. Als die zwei wichtigsten Argumente für die Initiative
nannte der Genfer den Schutz und Erhalt der Schweizer Wasserkraftwerke – und somit
der wichtigsten inländischen, erneuerbaren Energieproduktion – sowie die Schaffung
von mehr Gerechtigkeit, indem nicht-erneuerbare Energien im Vergleich zu
erneuerbaren im Sinne des Verursacherprinzips teurer würden. Bei einem Folgegeben
könnten die Anliegen gemäss dieser Initiative zudem direkt in die Beratungen zur
bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes Eingang finden. Die kleine
Kammer folgte jedoch der Mehrheit ihrer Kommission und gab mit 25 zu 11 Stimmen bei
4 Enthaltungen der Initiative keine Folge. Somit gilt dieses Geschäft für beide Kammern
als erledigt. 28

Produits pétroliers et gaz

Mittels einer Standesinitiative forderte der Grosse Rat des Kantons Genf ein
schweizweites 25-jähriges Moratorium für die Exploration, die Förderung und den
Import von Schiefergas (in Tonsteinen enthaltenes Erdgas). Ein solches Moratorium sei
notwendig, um die energiepolitischen Richtlinien der Schweiz – vor allem das Kyoto-
Protokoll und die Energiestrategie 2050, die eine 2000-Watt-Gesellschaft anstrebt –
umsetzen zu können. Zudem bestünden mit den heutigen Methoden der
Schiefergasgewinnung beträchtliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die zu
vermeiden seien. Die Mehrheit der zuständigen UREK-SR (8 zu 3 Stimmen bei einer
Enthaltung) beurteilte diese Forderung jedoch als unverhältnismässig und begründete
dieses Urteil damit, dass aus rein ökonomischer Sicht eine grössere
Schiefergasförderung in der Schweiz aufgrund des viel günstigeren Import-Erdgases
keinen Fuss fassen werde und auch der Einfluss der aktuellen Nutzung von Schiefergas
auf das Klima bescheiden sei. Zudem habe sich die Kommission schon im
Zusammenhang mit den «Rahmenbedingungen der tiefen Geothermie» (Mo. Gutzwiller
11.3562 und 11.3563 sowie Mo. Riklin 11.4027) mit solchen Fragen beschäftigt. Weiter
verwies sie auf die Verfügungshoheit der Kantone in diesem Bereich, wobei diese
bereits vereinzelt diesbezügliche Regelungen getroffen hätten. Gleichwohl erkannte die
Kommission eine Verunsicherung in der Bevölkerung bezüglich den Methoden zur
Frakturierung von fossilen Energieträgern und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Auf
bundesgesetzlicher Ebene bestünden zwar bereits Auflagen, um Mensch und Umwelt
bei der Anwendung von solchen Methoden zu schützen, der Bund prüfe jedoch, ob
weiterer Handlungsbedarf auf Verordnungsebene bestehe. Eine Minderheit Cramer (gp,
GE) beantragte dem Ständerat hingegen, dem Genfer Anliegen Folge zu geben. Sie
argumentierte damit, dass die Risiken für Mensch und Umwelt zu gross seien und die
Schiefergasförderung nicht mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Schweiz
vereinbar seien. Zudem verwies sie auf den bundesrätlichen Bericht zum Postulat Trede
(gp, BE; Po. 13.3108), in welchem sich der Bundesrat gegen eine hydraulische
Frakturierung zur Erschliessung von fossilen Energieträgern ausgesprochen hatte. 29

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.11.2018
MARCO ACKERMANN

In der Wintersession 2018 lehnte der Ständerat (mit 20 gegen 12 Stimmen bei einer
Enthaltung) die Standesinitiative des Kantons Genf ab, die ein 25-jähriges Moratorium
für die Exploration, die Förderung und den Import von Schiefergas verlangte. Somit
folgte die kleine Kammer dem Votum seiner vorberatenden UREK-SR, die unter dem für
die Mehrheit der Kommission sprechenden Werner Hösli (svp, GL) auf die positiven
Aspekte des Erdgases, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines Schiefergasverbots
aufgrund der fehlenden Herkunftsbezeichnung, die Zuständigkeit der Kantone in
diesem Bereich sowie auf die bereits bestehenden gesetzlichen Grundlagen für den
Schutz von Mensch und Umwelt verwies. 30

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 03.12.2018
MARCO ACKERMANN
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Transports et communications

Politique des transports

Die 2012 eingereichte Standesinitiative Genf zum Ausbau der A1 in Genf (zwischen Genf
Flughafen und Le Vengeron) war 2013 von beiden Räten sistiert worden, da dieses
Ausbauprojekt im Rahmen des zweiten Programmes zur Beseitigung von Engpässen im
Nationalstrassennetz diskutiert werden müsse. Das Ausbauprojekt fand Eingang in die
zweite bundesrätliche Programmbotschaft, welche in der Herbstsession des
Berichtjahres verhandelt wurde. Aufgrund seiner Zustimmung zum zweiten Programm
betrachtete der Ständerat die Forderung der Standesinitiative als erfüllt und gab keine
Folge. Der Nationalrat folgte der kleinen Kammer in der Wintersession 2014 und gab
ebenfalls keine Folge. 31

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2014
NIKLAUS BIERI

Trafic routier

Eine im Dezember 2012 eingereichte Standesinitiative Genf, welche den Ausbau der A1
in Genf als vordringliches Projekt ins Programm zur Beseitigung von Engpässen
aufnehmen wollte, ist im Berichtjahr von den Räten sistiert worden. Im Ständerat wurde
argumentiert, dass es sich um ein lokales Anliegen handle, deren es viele gäbe und die
alle gleichermassen betrachtet werden müssten. Die Standesinitiative sei bis zur
bundesrätlichen Botschaft zum zweiten Programm zu sistieren. Der Ständerat folgte am
13. Juni seiner Kommission und der Nationalrat folgte dem Ständerat am 16.
September. 32

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2013
NIKLAUS BIERI

Der Kanton Genf sieht sich im Strassenverkehr mit grossen Herausforderungen
konfrontiert und wollte deshalb mit einer Standesinitiative eine gesetzliche Grundlage
für Pilotversuche zur Einführung einer Innenstadtmaut erreichen. Die
Verkehrskommission des Ständerates sah in ihrem Bericht vom 20. Oktober 2016 aber
keinen Handlungsbedarf: Der Bund habe Abklärungen für Pilotversuche im Mobility
Pricing unternommen und Genf habe in diesem Rahmen die Möglichkeit, an
Pilotversuchen teilzunehmen. Zudem sei die von der Standesinitiative erwähnte
Innenstadtmaut einseitig auf den Strassenverkehr ausgerichtet und missachte daher die
Gleichbehandlung von Strasse und Schiene. Der Ständerat gab der Initiative am 15.
Dezember 2016 keine Folge. 33

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Nachdem einer Standesinitiative von Genf bezüglich Pilotversuche zur Einführung
einer Innenstadtmaut 2016 im Ständerat keine Folge gegeben worden war, gab im Juni
2017 auch der Nationalrat keine Folge. Eine Minderheit Mazzone beantragte zwar die
Annahme der Standesinitiative, unterlag in der Abstimmung aber mit 43 zu 130 Stimmen
(11 Enthaltungen). 34

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.06.2017
NIKLAUS BIERI

Poste et télécommunications

Die KVF-SR hat sich an ihrer Sitzung vom 1. Juli 2019 mit verschiedenen
Standesinitiativen befasst, die bezüglich der Postgesetzgebung hängig sind. Nach einer
Aussprache mit der Departementsvorsteherin und der Post-Spitze entschied die
Kommission einstimmig, ihrem Rat zu beantragen, den Standesinitiativen von Genf
(Kt.Iv. 18.312, «Für den Erhalt der Arbeitsplätze und eine echte Grundversorgung durch
die Post»), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.314, «Service public erhalten. Keine Schliessung von
Quartierpoststellen!») und Solothurn (Kt.Iv. 18.315, «Postversorgung») keine Folge zu
geben. 2018 war der Standesinitiative Jura (Kt.Iv. 17.314, «Verbesserung des
Poststellennetzes und Stärkung der Rolle der Gemeindebehörden bei der geografischen
Verteilung der Postämter») Folge gegeben worden und die Kommission sah die Anliegen
der übrigen Standesinitiativen als weitgehend in der jurassischen enthalten. 35

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 01.07.2019
NIKLAUS BIERI
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Drei Standesinitiativen bezüglich der Postgesetzgebung hatte der Ständerat im
September 2019 zu behandeln, sie waren zusammen traktandiert worden. Die
Standesinitiativen von Genf, Solothurn und Basel-Stadt drehten sich alle um von der
Post angekündigte Änderungen beim Poststellennetz oder bei der Zustellung und
wollten sicherstellen, dass beim Service public keine Abstriche gemacht würden. Die
KVF-SR hatte schon im Juli 2019 auf die angenommene Standesinitiative Jura
hingewiesen und erklärt, sie wolle eine Gesamtschau zur Post erarbeiten und danach
die Standesinitiative Jura umsetzen. Sie hatte ihrem Rat deshalb empfohlen, den drei
weiteren Standesinitiativen keine Folge zu geben. Für die KVF-SR hielt Claude Janiak
(sp, BL) im Plenum noch einmal fest, dass die Anliegen der drei Standesinitiativen bei
der Umsetzung der Standesinitiative Jura aufgenommen werden könnten, dass die
Kommission aber aus formellen Gründen beantrage, den Initiativen keine Folge zu
geben. Der Ständerat folgte seiner Kommission und sprach sich gegen Folgegeben
aus. 36

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2019
NIKLAUS BIERI

Aménagement du territoire et logement

Droit foncier

Neben den persönlichen Eingaben auf parlamentarischer Ebene war am 8. April 1993
eine Standesinitiative des Kantons Genf eingereicht worden, welche die ersatzlose
Abschaffung der „Lex Friedrich“ forderte. Während sich die zuständige Kommission des
Ständerats dazu grundsätzlich positiv ausgesprochen hatte, lehnte sie der Bundesrat in
seiner Stellungnahme als zu weitgehend ab, stellte jedoch bis Ende Jahr die
Ausarbeitung einer Teilrevision des betreffenden Gesetzes in Aussicht. Darüber hinaus
solle eine Expertengruppe bis 1995 mit einer allfälligen Aufhebung der „Lex Friedrich“
verbundene legislative Massnahmen abklären.

Die von Zimmerli (svp, BE) geleitete Ständeratskommission begrüsste die Erklärung des
Bundesrats, behielt aber ihren Druck auf die Landesregierung aufrecht, indem sie der
Genfer Standesinitiative durch eine eigene Kommissionsmotion (93.3378) sowie ein
Kommissionspostulat (93.3379) teilweise Folge geben wollte. Darin wird der Bundesrat
aufgefordert, den eidgenössischen Räten bis Mai 1994 eine Vorlage zu einer raschen
Teilrevision der „Lex Friedrich“ zu unterbreiten. Die darin vorgesehene
Bewilligungspflicht solle grundsätzlich auf reine Kapitalanlagen sowie den Erwerb von
Ferien- und Zweitwohnungen bzw. diesen entsprechende Bauten beschränkt werden.
Die neue gesetzliche Regelung habe insbesondere den wirtschaftlichen Bedürfnissen
des Industrie- und Finanzsektors, der Tourismus- und Bergregionen sowie der
Verträglichkeit mit entsprechenden ausländischen Gesetzgebungen und der
Vereinbarkeit mit dem durch die Europäische Union und dem GATT gesetzten Recht zu
entsprechen. Gleichzeitig wird der Bundesrat aufgefordert, ebenfalls bis Mai 1994
aufzuzeigen, durch welche Gesetzesmassnahmen die „Lex Friedrich“ abgelöst werden
kann.

In der Herbstsession überwies das Ratsplenum sowohl die beiden auch von Bundesrat
Koller befürworteten Vorstösse seiner Kommission wie auch die vom Bundesrat aus
staatspolitischen Überlegungen, unter Bezugnahme auf das Schlagwort der
„Überfremdungsgefahr“, abgelehnte Motion Reymond (lp, VD) (93.3081) für eine
vollständige und definitive Abschaffung des Gesetzes über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland. Gegen solch ein radikales Vorgehen hatte
sich der Bundesrat bereits wenige Tage zuvor, anlässlich der Präsentation der Zahlen
der Immobilienverkäufe an im Ausland lebende Personen, ausgesprochen. Diese zeigen,
nach Jahren nicht ausgeschöpfter Höchstkontingente, seit 1992 eine Trendwende an,
nahm doch die Zahl der Gesuche in jenem Jahr um 65% gegenüber dem Vorjahr zu;
eine Tendenz, die auch im Berichtsjahr – soweit entsprechende Zahlen vorliegen –
weiter anhielt. 37

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 29.09.1993
DIRK STROHMANN

Rund ein halbes Jahr nach der Abstimmung über eine liberalisierte Lex Friedrich, bei
der die zustimmenden französischsprachigen Kantone und das Tessin in die Minderheit
versetzt wurden, reichten die Kantone Genf (96.304), Waadt (96.301), Wallis (96.303)
und Neuenburg (96.307) gleichlautende Standesinitiativen zur Lockerung der Lex
Friedrich ein. Gemäss dem Initiativtext ist der Erwerb von Grundstücken für
gewerbliche Zwecke durch Personen im Ausland von der Bewilligungspflicht zu
befreien, und für Ferienwohnungen sollen die Kantone zusätzliche Reservekontingente
beanspruchen können. 38

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.04.1996
EVA MÜLLER
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Der Nationalrat gab fünf Standesinitiativen der Kantone Waadt (96.301), Wallis (96.303),
Neuenburg (96.307), Genf (96.304) und Tessin (96.327), die eine Kantonalisierung der
Bewilligungsvorschriften beim Grundstückserwerb von Ausländern sowie höhere
Kontingente für den Erwerb von Ferienwohnungen für Tourismusregionen forderten,
keine Folge. Er folgte damit dem Bundesrat, der argumentierte, dass die Aufsplitterung
des Schweizer Wirtschaftsraumes der aktuellen weltweiten Globalisierung der
Wirtschaft zuwiderlaufe. Ausserdem sei das Anliegen der Kantone nach höheren
Kontingenten mit der letztjährigen Änderung der Verordnung über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland, welche die Verteilung nicht ausgeschöpfter
Kontingente auf Kantone mit erhöhtem Kontingentsbedarf zulässt, weitgehend erfüllt.
Zwei Motionen Martin (fdp, VD) (95.3373) und der Rechtskommission des Ständerates
(95.3386), die ebenfalls beide eine Kantonalisierung der Bewilligungspflicht forderten
und die 1995 vom Ständerat überwiesen worden waren, lehnte der Nationalrat ebenfalls
ab.
Entgegen der Forderung mancher Ferienorte nach höheren Kontingenten entschied der
Bündner Ferienort Arosa. Knapp sprach er sich dafür aus, dass Personen mit Wohnsitz
im Ausland in Arosa auch weiterhin kein Grundeigentum kaufen können. 39

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 28.04.1997
EVA MÜLLER

Construction de logements et propriété

Zwei im Jahr 2018 eingereichte Standesinitiativen aus den Kantonen Basel-Stadt (Kt.Iv.
18.301) und Genf (Kt.Iv. 18.302) verliehen der Forderung nach Abschaffung des
Eigenmietwerts zusätzliche Schubkraft, in diesem Fall von Seiten der Kantone. Die
WAK-SR, welche sich im Januar 2019 mit den Anliegen befasste, verwies auf ihre eigene,
sich in Arbeit befindende und zum gegebenen Zeitpunkt bereits weit fortgeschrittene
parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 17.400), mit welcher die beiden Anliegen erfüllt
werden könnten. Aus diesem Grund beantragte sie einstimmig, den Initiativen keine
Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
oppositionslos. 40

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.03.2019
MARLÈNE GERBER

Protection de l'environnement

Politique de protection de l'environnement

Eine Standesinitiative des Kantons Genf verlangt einen besseren Schutz bei
Chlortransporten und zwar insofern, als dass der Transport grosser Mengen von Chlor
verboten und Unternehmen, die auf grosse Mengen desselben angewiesen sind,
verpflichtet würden, diese vor Ort herzustellen. Der Kanton begründete sein Anliegen
mit den rasant angestiegenen Chlortransporten von Genf zu den Chemiewerken im
Wallis; die Zahl der Eisenbahntransporte habe sich in den letzten zehn Jahren
verdoppelt. Bei einem Unfall wäre mit verheerenden gesundheitlichen und
ökologischen Folgen zu rechnen. Ferner schränkten die Gefahren den Wohnungsbau in
Gleisnähe ein, was bei der herrschenden Wohnungsnot nicht sinnvoll sei. 
Von einem so ausgestalteten Verbot wollte die erstberatende KVF-SR aufgrund
laufender Arbeiten indessen nichts wissen. Diese umfassen die Unterzeichnung eines
Abkommens durch die betroffenen Unternehmen – ein im September 2016
umgesetztes Unterfangen –, worin Massnahmen zur Risikoverminderung, so etwa die
Reduzierung der Zuggeschwindigkeit oder die Wahl alternativer, kürzerer Routen,
festgelegt wurden. Wegen fehlenden Handlungsbedarfs empfahl die Kommission ihrem
Rat einstimmig, dem kantonalen Anliegen keine Folge zu geben. Zum selben Schluss kam
die KVF-SR bezüglich einer von den Genfer, Walliser und Waadtländer Grünen
eingereichten Petition "Chlor-Transporte stoppen, um die Bevölkerung zu schützen und
den Wohnungsbau zu ermöglichen" (Pet. 15.2011). In der Wintersession 2016 folgte der
Ständerat seiner Kommission und gab der Standesinitiative keine Folge. 41

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2016
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 äusserte sich auch der Nationalrat negativ zu einer
Standesinitiative des Kantons Genfs, welche den Transport grosser Mengen von Chlor
verbieten wollte, womit das Anliegen erledigt wurde. Die grosse Kammer, die das
Anliegen mit 118 zu 50, in erster Linie von linker Seite stammenden Stimmen, bachab
schickte, stützte sich bei ihrem Entscheid auf die Empfehlung einer grossen Mehrheit
der KVF-NR. Diese wies – ebenso wie ihre Schwesterkommission im Vorjahr – auf das
im Herbst 2016 auf freiwilliger Basis erarbeitete Abkommen zur Risikominderung bei
Chlortransporten hin. 42

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.03.2017
MARLÈNE GERBER
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Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Der Nationalrat lehnte mit 85 zu 52 Stimmen eine von der lokalen CVP initiierte
Standesinitiative des Kantons Genf für eine Gesetzgebung zur Bekämpfung von
Betriebsschliessungen und Massenentlassungen ab. Nur eine Minderheit aus SP,
Grünen, EVP und LdU war bereit, den Vorstoss zu unterstützen. 43

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.06.1997
MARIANNE BENTELI

Gleich wie vor ihr der Nationalrat gab die kleine Kammer einer Standesinitiative des
Kantons Genf, welche verlangte, eine Bundesgesetzgebung zur Bekämpfung von
Betriebsschliessungen und Massenentlassungen auszuarbeiten, keine Folge. Die
Kommission argumentierte, dieses Problem lasse sich nicht auf dem Gesetzesweg
angehen. Es sei vielmehr wichtig, Massnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft zu
ergreifen und günstige Rahmenbedingungen für die Betriebe zu schaffen. 44

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 03.03.1998
MARIANNE BENTELI

Santé, assistance sociale, sport

Médecins et  personnel soignant

Eine im Mai 2012 eingereichte Standesinitiative des Kantons Genf zum Thema Eröffnung
neuer Arztpraxen kam Ende September 2014 in den Nationalrat, nachdem die
ständerätliche SGK dieser keine Folge gegeben hatte. Genf wollte die
Bundesversammlung auffordern, zur Eröffnung neuer Arztpraxen eine eigene Planung
vorzunehmen. Die SGK-SR hatte Ende 2013 dazu getagt und war zum Schluss
gekommen, dass das Anliegen mit der im Herbst 2013 angenommenen KVG-Vorlage
„Vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung“ bereits erfüllt
worden sei. Daher fiel der Kommissionsentscheid einstimmig gegen die
Standesinitiative aus. Die vorberatende SGK des Nationalrates beantragte dem Plenum
jedoch, die Standesinitiative zu sistieren und damit noch nicht ganz zu Fall zu bringen.
Die Kommission wollte die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes abwarten, worin Massnahmen zur Verhinderung von
Über- und Unterversorgung im ambulanten Bereich vorgeschlagen werden. Diesem
Antrag stimmte der Nationalrat zu und das Geschäft ging in den Ständerat. Die SGK-SR
schloss sich der Argumentation des Nationalrats Ende 2014 an, und mit
gleichlautendem Antrag wurde die Initiative auch im Ständerat sistiert. Damit kann die
Vorlage dann wieder erörtert werden, wenn die Ergebnisse der Vernehmlassung zum
KVG vorliegen. 45

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Médicaments

Mit je einer Standesinitiative beantragten die Kantone Genf und Wallis (St. Iv. 03.310)
eine Präzisierung des Heilmittelgesetzes. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung
die Bestimmung eingeführt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies führte dazu, dass die Pharmaindustrie die
bisherige Praxis, Spitälern als Grosskunden Rabatte zu gewähren, ebenfalls aufhob, was
zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte. Beide
Kammern gaben den Initiativen praktisch diskussionslos Folge. 46

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.10.2004
MARIANNE BENTELI

2004 hatten beide Kammern zwei analogen Standesinitiativen der Kantone Genf und
Wallis (St. Iv. 03.310) Folge gegeben, welche eine Präzisierung von Art. 33 des
Heilmittelgesetzes verlangten. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung die
Bestimmung eingefügt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies hatte dazu geführt, dass die Pharmaindustrie
die bisherige Praxis, Spitalapotheken als Grosskunden Rabatte zu gewähren, aufhob,
was zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte.
Gemäss den Standesinitiativen sollten Rabatte wieder zugelassen werden, allerdings nur
unter der Bedingung, dass diese direkt und vollumfänglich den Patienten zugute

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2006
MARIANNE BENTELI
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kommen müssen. Der mit der konkreten Neuformulierung des Gesetzestextes
beauftragte Ständerat hatte die beiden Initiativen 2005 abgeschrieben, da sich durch
direkte Verhandlungen zwischen Pharmaproduzenten und den Kantonen mittlerweile
eine Rechtspraxis etabliert habe, welche die Spitalrabatte wieder zulasse.

In der Kommission des Nationalrates setzte sich aber im Berichtsjahr die Auffassung
durch, mit der Einigung zwischen den Herstellern und den Spitälern sei nur ein Teil des
Problems gelöst worden. Die Lockerung der Bestimmung habe unter anderem auch
dazu geführt, dass verschreibenden Ärzten vom Medikamentenversandhandel
Mengenrabatte und andere geldwerte Vorteile gewährt würden, welche der
Transparenz entbehrten und zu einer Mengenausweitung führen könnten, weshalb es
verfrüht wäre, diese Frage ad acta zu legen. Gegen eine Kommissionsminderheit aus
SVP und FDP, die sich der Argumentation des Ständerates anschliessen wollte, folgte
der Nationalrat der Mehrheit seiner Kommission und widersetzte sich mit 81 zu 67
Stimmen der Abschreibung. Der Ständerat beharrte auf der Abschreibung, weshalb es
dabei bleibt; er nahm aber eine umfassendere Motion seiner SGK (Mo. 06.3420) an,
welche den Bundesrat beauftragt, eine Regelung vorzuschlagen, die Klarheit schafft
über die Transparenz und das zulässige Ausmass von Rabatten, die im Rahmen der
Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten gewährt werden. 47

Assurances sociales

Assurance-maladie

Keine Chance hatte im Ständerat eine Standesinitiative des Kantons Genf, welche
verlangte, die Krankenkassen seien zu verpflichten, gesamtschweizerisch einheitliche
Kostenrechnungen vorzulegen, die insbesondere Auskunft geben sollten über die
jährlichen Kosten je Kanton und Leistungserbringer sowie ihre Reserven pro Kanton
und versicherte Person. Damit sollte insbesondere der Risikoausgleich transparenter
gestaltet werden. Auf fast einstimmigen Antrag seiner Kommission gab der Rat dieser
Initiative keine Folge. 48

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.12.2000
MARIANNE BENTELI

Eine Standesinitiative des Kantons Genf forderte, dass die medizinisch notwendigen
Transportkosten sowie die Rettungskosten auch von der Krankenversicherung
übernommen werden müssen, wie dies bereits im Rahmen der Unfallversicherung der
Fall ist. Die Kommission des Nationalrates beantragte mit 13 zu 10 Stimmen, die
Initiative abzulehnen. Dies, weil sie keinen Bedarf sah für eine Änderung, da im Rahmen
der Krankenversicherung Notfalltransporte viel seltener sind als im Rahmen der
Unfallversicherung. Der Ständerat hatte die Initiative bereits 2006 mit 23 zu 7 Stimmen
abgelehnt. Auch eine Mehrheit des Nationalrates wollte die Krankenkassen nicht zu
neuen Leistungen verpflichten und lehnte die Standesinitiative ebenfalls ab. 49

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 05.03.2008
LINDA ROHRER

Eine Standesinitiative des Kantons Genf, die einen Maximalbetrag für die Reserven der
Krankenversicherer gefordert hatte und der die Kommissionen 2010 Folge gegeben
hatte, wurde nach zweimaliger Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Nationalrat
abgeschrieben, da ihr Anliegen durch das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale
Krankenversicherung erfüllt worden war. 50

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.02.2010
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer gab einer Standesinitiative des Kantons Genf mit 85 zu 66 Stimmen
Folge. Die Initiative verlangt eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, damit
künftig die Reserven für jeden Kanton, in welchem die Versicherer die obligatorische
Krankenversicherung betreiben, separat gebildet werden. Die Kommission des
Nationalrates hatte mit 10 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen beantragt, der Initiative
keine Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit betonte jedoch, dass die Ablehnung
der Standesinitiative nicht bedeute, dass die Kommissionsmehrheit im Bereich der
Reservebildung keinen Handlungsbedarf sehe. Eine Motion der Kommission des
Nationalrates (Mo. 10.3887) zielte in eine ähnliche Richtung wie die oben erwähnte
Standesinitiative und wurde von der grossen Kammer ebenfalls angenommen. Sie
beauftragte den Bundesrat bezüglich der Reservepolitik der Krankenversicherer
zeitgerecht eine Gesetzesrevision vorzulegen, mit der Zielsetzung, dass überhöhte
Reserven in einem Kanton abgebaut werden, dass ein Modus und Zeitplan für die
Anpassung der kalkulatorischen kantonalen Reservequoten geschaffen wird, und dass

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2010
LUZIUS MEYER
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verhindert wird, dass die Krankenversicherer willkürlich Reserven auf die Kantone
verteilen und die Transparenz erhöht wird. 51

Der Nationalrat schloss sich in der Sommersession diskussionslos dem Urteil des
Ständerats aus dem Jahr 2010 an, einer Standesinitiative des Kantons Genf aus dem
Jahr 2009 zur Staffelung des Reserveausgleichs der Krankenversicherer keine Folge zu
geben. 52

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.09.2010
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat hatte 2010 einer Standesinitiative des Kantons Genf Folge gegeben,
welche eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes verlangt, damit künftig die
Reserven der Versicherer kantonal getrennt gebildet werden. Im Berichtsjahr beschloss
der Ständerat eine Fristverlängerung bis zur Herbstsession 2014. 53

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2012
FLAVIA CARONI

Eine Standesinitiative des Kantons Genf zur kantonal separaten Reservebildung von
Krankenkassen, der der Nationalrat 2010 Folge gegeben hatte, wurde nach zweimaliger
Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Ständerat abgeschrieben, da ihr Anliegen durch
das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung erfüllt worden
war. 54

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2014
FLAVIA CARONI

Nachdem beide Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit einer
Standesinitiative des Kantons Genf zur Ermöglichung kantonaler Einheitskassen keine
Folge gegeben hatten, beugte sich in der Wintersession 2015 der Ständerat über das
Geschäft. Gleichzeitig behandelte er eine Standesinitiative des Kantons Jura, welche
ein ähnliches Anliegen aufgriff. Der Kanton Genf hatte in der Begründung zu seinem
Vorstoss angegeben, die Abstimmung im Herbst 2014 über die Volksinitiative „für eine
öffentliche Krankenkasse" habe einmal mehr gezeigt, dass die Stimmenden in den
Westschweizer Kantonen die Schaffung einer Einheitskasse für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung befürworten würden. Das aktuelle System weise zahlreiche
Schwächen aus, und eine Verbesserung sei kaum abzusehen. Zudem seien die
Genferinnen und Genfer von diesen Schwächen überproportional betroffen, da sie in
der Vergangenheit zu hohe Prämien bezahlt hätten, welche nun nur teilweise
rückerstattet würden. Die allgemeine Unzufriedenheit Genfs mit dem
Krankenversicherungssystem lässt sich an dem Umstand ablesen, dass die vorliegende
Initiative sich in eine Reihe weiterer Standesinitiativen des Kantons zum Thema einfügt.
Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) der vorberatenden Kommission beantragte, der
Standesinitiative Folge zu geben. Der Minderheitssprecher führte aus, der Kanton Genf
fordere nicht eine öffentliche Krankenkasse auf kantonalem Gebiet, jedoch eine
einheitliche Kasse, welche auch privatrechtlich organisiert sein könnte, jedoch mehr
Steuermöglichkeiten zulassen würde. Gemäss Auskunft des BAG sei zur Umsetzung des
Vorstosses keine Verfassungsänderung notwendig. Deshalb gelte es, den Kantonen die
entsprechende Wahlfreiheit zu gewähren. Die Standesvertreterin des Kantons Genf
betonte, die Standesinitiative gehe auf einen einstimmigen Entscheid der
Kantonsregierung zurück und sei damit keineswegs ein linker Vorstoss. Vertreter der
Kommissionsmehrheit argumentierten dagegen, in der Sache bestehe kein
Handlungsbedarf. Der beabsichtigte Systemwechsel sei erst kurz zuvor deutlich
abgelehnt worden. Zudem würde die Einrichtung kantonaler Einheitskassen dazu
führen, dass in der Schweiz zwei verschiedene Systeme parallel existieren, was eine
Ungleichbehandlung der Versicherten zur Folge habe. Sowohl auf Befürworter- als auch
auf Gegnerseite wurden zudem Argumentationslinien wieder aufgegriffen, welche sich
auf Kosten und Nutzen eines Einheitskassensystems beziehen und bereits in der
Debatte über die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse" verwendet worden
waren. Schlussendlich stimmten 9 Ständeratsmitglieder für die Standesinitiative, 28
dagegen, 4 enthielten sich der Stimme. 55

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2015
FLAVIA CARONI
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Der Ständerat behandelte eine Standesinitiative des Kantons Genf, welche für die
Krankenpflegeversicherung eine Trennung von Grund- und Privatversicherung
erreichen wollte. Konkret sollte es den Anbietern in der sozialen Grundversicherung
verboten werden, Zusatzversicherungen oder andere private Versicherungen wie
Lebens- oder Haftpflichtversicherungen anzubieten. Begründet wurde das Anliegen
unter anderem mit der Ablehnung der Initiative für eine öffentliche Krankenkasse im
September 2014. Die SGK-SR empfahl, dem Kantonsanliegen keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Maury Pasquier (sp, GE) sprach sich für Folge geben aus. Der
Mehrheitssprecher berichtete, die Kommission habe anlässlich einer in Genf
abgehalteten Sitzung eine Delegation des Kantons Genf zum Thema angehört. Man sehe
keinen Handlungsbedarf, denn ein inhaltlich identisches Anliegen sei erst wenige
Monate zuvor durch den Rat abgelehnt worden. Auch beim Volk habe die Forderung
keinen Rückhalt. Die Minderheitssprecherin hielt entgegen, trotz des neuen
Aufsichtsgesetzes über die soziale Krankenversicherung habe die Thematik nicht
zufriedenstellend gelöst werden können. Solange in denselben Unternehmen dieselben
Angestellten unter Verwendung derselben Akten sowohl die Grund- als auch die
Zusatzversicherung von Versicherten durchführten, werde es immer zu einer
unerwünschten Risikoselektion kommen. Die Vermischung von Grund- und
Zusatzversicherung sei zwar typisch schweizerisch, stelle aber eine Bremse für
Verbesserungen im Gesundheitswesen dar. Die Minderheitsposition unterlag im Rat mit
10 zu 28 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 56

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2015
FLAVIA CARONI

Im März 2015 hatte der Kanton Genf eine Standesinitiative eingereicht, in der er die
Errichtung eines Eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
forderte. In diesem Fonds sollten die Reserven aller Krankenversicherungen aus allen
Kantonen zentralisiert und von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung verwaltet werden.
Als Begründung führte der Kanton Genf das Nein zur Einheitskassen-Initiative im Jahr
2014 sowie die Diskussion über die zu hohen Prämien in den Kantonen Genf, Waadt und
Zürich an, welche lediglich teilweise rückerstattet werden sollen. In der Wintersession
2015 hatte der Ständerat über den Vorstoss zu befinden. Die SGK-SR beantragte
einstimmig mit drei Enthaltungen, keine Folge zu geben. Ein gemeinsamer Fonds
schaffe für die einzelnen Versicherer einen Anreiz, zu hohe Risiken auf sich zu nehmen
oder zu tiefe Prämien anzusetzen und keine Reserven mehr zu bilden, so die
Begründung, was insgesamt zu einem grossen Systemrisiko führen würde. Der Rat folgte
seiner Kommission ohne Debatte. 57

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.12.2015
FLAVIA CARONI

In der Frühlingssession 2016 gelangte die Standesinitiative des Kantons Genf zur
Ermöglichung kantonaler Einheitskassen ins Plenum des Nationalrates, wo sie
gleichzeitig mit zwei ähnlich lautenden Vorstössen behandelt wurde: Einer
Standesinitiative des Kantons Jura und einer parlamentarischen Initiative der grünen
Fraktion. Die vorgebrachten Argumente entsprachen weitgehend jenen im Erstrat.
Zusätzlich wurde kritisiert, es sei nicht angezeigt, ein kantonales Parallelsystem zum
schweizweit geltenden aktuellen System zu schaffen. Letztlich erhielt der Vorstoss nur
die Unterstützung der SP- und der grünen Fraktion und scheiterte mit 121 zu 52
Stimmen bei einer Enthaltung. 58

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
FLAVIA CARONI

In der Frühjahrssession gelangte die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
Trennung von Grund- und Privatversicherung im Gesundheitsbereich in den
Nationalrat. Die SGK-NR empfahl dem Plenum, dem Kantonsanliegen keine Folge zu
geben. Eine linke Minderheit Steiert (sp, FR) setzte sich für Folge geben ein. Nebst den
bereits zuvor im Nationalrat präsentierten Argumenten brachte die Gegnerschaft weiter
ein, die Standesinitiative enthalte viele Unklarheiten. So sei der Umgang mit
Holdingstrukturen, in denen Grund- und Privatversicherung in rechtlich getrennten
Einheiten abgewickelt werden, offen. Mit 109 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen
obsiegte die Kommissionsmehrheit, womit der Vorstoss vom Tisch war. SP und Grüne
stimmten für den Antrag der Minderheit, die bürgerlichen Mitte- und Mitte-Rechts-
Parteien für jenen der Mehrheit, die SVP war fast hälftig gespalten. 59

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 18.03.2016
FLAVIA CARONI
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Ohne Diskussion folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission
und dem Entscheid des Ständerates aus dem Vorjahr, einer Standesinitiative des
Kantons Genf für einen eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
keine Folge zu geben. 60

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Eine gerechte Verwaltung der KVG-Reserven strebte der Kanton Genf im April 2017 mit
einer Standesinitiative an, die zuvor im Grossen Rat einstimmig angenommen worden
war. Demnach sollte der Anteil Reserven einer versicherten Person bei einem
Krankenkassenwechsel an die neue Krankenkasse überwiesen und zusätzlich zum
gesetzlichen Minimal- auch ein Maximalbetrag bei den Reserven definiert werden. Der
Kanton Genf kritisierte insbesondere, dass bei der Prämienberechnung die Kosten
eines Kantons berücksichtigt würden, bei den Reserven jedoch nicht. Dies erlaube es
den Krankenkassen, „die überschüssigen Reserven gewisser Kantone zum Ausgleich der
fehlenden Reserven in anderen Kantonen zu nutzen.“ Die Debatte zum Anstieg der
Krankenkassenprämien war zu dem Zeitpunkt im Kanton Genf besonders virulent, da
der Kanton schweizweit die zweithöchsten Prämien aufwies (nach Basel-Stadt) und
diese fürs Jahr 2017 erneut um 5.7 Prozent angestiegen waren. Bereits im September
2016 hatte der Genfer Regierungsrat Mauro Poggia erklärt, dass das BAG hätte
überprüfen sollen, ob die Prämien für die Solvenzsicherung der Kassen ausreichen
würden. Stattdessen habe es einen stärkeren Prämienanstieg veranlasst, als von den
Krankenkassen gefordert worden war. Die Genfer seien aber nicht dafür verantwortlich,
dass die Reserven der Krankenkassen geschmolzen sind, da ihre Prämien – zusammen
mit denjenigen von acht anderen Kantonen – zwischen 1996 und 2013 stärker
angestiegen seien als ihre Kosten. Die Standesinitiative sollte somit dazu dienen, diesen
gemäss Poggia ungerechtfertigt grossen Anteil, den die Genfer an die Reservenbildung
zahlen müssen, zukünftig zu reduzieren. 

Die SGK-SR verwies in ihrem Kommissionsbericht auf frühere, ähnliche Vorschläge (z.B.
Mo. 08.3737, Kt.Iv. 09.320, BRG 12.026) sowie auf die unterschiedlichen Logiken von
Prämien und Reserven: Der Sinn von Reserven sei es, die Zahlungsfähigkeit eines
Krankenversicherers insgesamt aufrechtzuerhalten, während die Prämien die kantonal
unterschiedlichen Kosten decken müssten. Zudem bestehe kein persönliches
Deckungskapital, das bei einem Krankenkassenwechsel mitgenommen werden könnte.
Um es zu erstellen, müssten die Krankenkassen eine aufwändige und komplexe
individuelle Kontoführung einrichten. Dieser Systemwechsel würde aber neue Probleme
bezüglich der Risikoselektion schaffen, da insbesondere gute Risiken die Kassen
wechselten. Gemäss SGK-SR reiche die Bemächtigung des BAG aus, Prämien nicht zu
genehmigen, die „unangemessen hoch über den Kosten liegen oder zu übermässigen
Reserven führen“. Folglich lehnte sie die Standesinitiative mit 9 zu 0 Stimmen ab. Diese
Position verdeutlichte Alex Kuprecht (svp, SZ) auch in der Ständeratsdebatte. Liliane
Maury Pasquier (sp, GE) beschrieb jedoch noch einmal die Problematik aus Genfer
Sicht: Es könne nicht sein, dass einige Krankenversicherer mehr als dreimal so hohe
Reserven aufwiesen, als zur Wahrung der finanziellen Sicherheit notwendig wären,
wenn gleichzeitig in einigen Kantonen der Prämienanstieg deutlich grösser sei als der
Anstieg der Gesundheitskosten. Da sie jedoch nicht an der Kommissionssitzung habe
teilnehmen können und der Vorstoss kaum Unterstützung in der Kommission erfahren
habe, verzichte sie auf einen Antrag auf Folge geben. Die kleine Kammer folgte der
Standesinitiative entsprechend nicht. 61

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2018 behandelte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
gerechte Verwaltung der KVG-Reserven zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Jura, die ein ähnliches Anliegen verfolgte (St. Iv. 17.319). Die Kommission
beantragte mit 16 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu
geben. Bundesrat und Parlament hätten dem Anliegen der Standesinitiative bereits
genügend Rechnung getragen, indem das BAG angehalten sei, die Prämientarife der
Krankenversicherer nicht zu genehmigen, wenn diese zu stark über den Kosten liegen
oder zu Reserven führen würden, erklärte die Kommission. Eine
Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) argumentierte hingegen, dass die zahlreichen
Vorstösse zu diesem Thema auf eine Unzufriedenheit hinwiesen, die durch das
undurchsichtige System mit zu vielen Versicherern entstehe. Dagegen helfe eine
«radikale Verschlankung des Systems», erklärte die Minderheit. 
In der Herbstsession 2018 behandelte die grosse Kammer die beiden Standesinitiativen.
Dabei folgte der Rat der Argumentation der Minderheit nicht, wonach die Initiativen
angenommen werden müssten, damit das Problem angegangen werden könne, und gab

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 25.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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der Standesinitiative des Kantons Genf mit 130 zu 58 Stimmen und derjenigen des
Kantons Jura mit 129 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge. 62

Groupes sociaux

Politique d'asile

Le canton de Genève a déposé, en novembre 2018, une initiative nommée La détention
administrative d'enfants doit cesser!. Elle demande que la LEtr soit modifiée en ce
sens, rappelant qu'en 2016, 64 enfants ont été privés de liberté pour des raisons liées à
leur statut migratoire. Plusieurs instances internationales, notamment sises à Genève,
reconnaissent que cette détention constitue une violation des droits de l'enfant. 
Lors du débat au Conseil des États, en septembre 2019, Philipp Müller (plr, AG) a
représenté la CIP-CE. Celle-ci s'oppose, par 7 voix contre 5 à l'initiative, estimant que
c'est une compétence appartenant aux cantons, ces derniers étant chargés de
l'exécution des renvois décidés par le SEM. Philipp Müller tente de nuancer les termes
utilisés dans le texte de l'initiative, précisant que ce ne sont pas des enfants qui sont
concernés, mais, selon ses dires, des «jeunes». Il précise que la détention
administrative n'est possible que pour les personnes à partir de leurs 15 ans, qui sont
de plus placées avec leur famille dans des cellules spéciales. Il rappelle également
qu'une initiative parlementaire similaire, lancée par Lisa Mazzone avait été refusée plus
tôt dans l'année par le Conseil national. Les sénateurs et sénatrices ont donné un avis
semblable à celui de la chambre du peuple, puisque l'initiative du canton de Genève a
été refusée par 23 voix contre 15, sans abstentions. 63

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Politique familiale

Emboîtant le pas au Conseil des Etats, le Conseil national a refusé de donner suite à
l'initiative du Canton de Genève pour un congé parental. Dans les deux conseils, le vote
visant à décider si oui ou non il fallait laisser aux cantons le choix de décider librement
de la mise en place d'un congé parental et non plus uniquement maternel, a été plutôt
serré. Ce sont une dizaine (pour les Etats) et une vingtaine (pour le national) de voix
bourgeoises qui ont fait la différence. 64

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.03.2011
SOPHIE GUIGNARD

Femmes et politique de parité

Le Conseil des Etats a refusé en mars 2019 de donner suite à une initiative cantonale de
Genève, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité entre femmes
et hommes. La République du bout du lac souhaitait une révision de la loi fédérale qui
permettent aux cantons de contrôler le respect par les employeurs du principe
d'égalité de traitement ainsi que de le mettre activement en œuvre, en collaboration
avec les partenaires sociaux. La CSEC-CE s'était unanimement opposée au projet. Sa
commission sœur, la CSEC-CN s'est prononcée au mois d'avril pour un refus de donner
suite, à 15 voix contre 7. 65

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a emboîté le pas à la chambre haute, rejetant sans débat l'initiative
cantonale genevoise, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité
entre femmes et hommes, par 110 voix contre 61 et 3 abstentions. 66

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.06.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Nachdem 1994 und 1995 bei vier Dramen um die Sonnentemplersekte 74 Menschen
ums Leben gekommen waren, darunter auch eine gewisse Anzahl von in Genf ansässigen
Personen, hatte die Genfer Regierung einen Expertenbericht in Auftrag gegeben, um
sich ein Bild über das Ausmass der Gefahr zu machen, die von zweideutigen religiösen
Organisationen ausgeht. Nach Abschluss ihrer Untersuchung schlugen die Experten
nicht weniger als 40 Massnahmen gegen die negativen Einflüsse sektenähnlicher
Organisationen und Gruppierungen vor. Angeregt wurden unter anderem eine
verstärkte Aufklärung über Sekten im allgemeinen sowie eine Verbesserung der
Opferhilfe für Ausstiegswillige. Die Genfer Regierung leitete darauf dem
Kantonsparlament zwei Standesinitiativen zu. Mit der einen Initiative soll ein Artikel ins
Strafgesetzbuch aufgenommen werden, der die "Gehirnwäsche" von Menschen strafbar
machen würde. Das zweite Begehren sieht vor, dass die Gründung und das Bestehen
eines Vereins obligatorisch den Behörden gemeldet werden muss. 67

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 19.02.1997
MARIANNE BENTELI

Médias

Radio et télévision

Neben einer Motion Flückiger-Bäni und einer Motion der KVF-NR forderte auch der
Kanton Genf in einer Standesinitiative die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuer auf die Empfangsgebühren, und dies unaufgefordert an alle
Mehrwertsteuerpflichtigen. In der Herbstsession 2018 hatte sich der Ständerat mit dem
Anliegen zu befassen. Ebenso wie beim Kommissionsanliegen, das die Rückerstattung
der Mehrwertsteuer auf fünf Jahre beschränken wollte, war die vorberatende
Kommission einhellig zur Ansicht gelangt, dass auch die Standesinitiative den
gesetzgeberischen Spielraum zu stark einschränke. Man wolle zuerst die fünf hängigen
Entscheide des Bundesgerichts abwarten, um sich daran zu orientieren, und empfehle
dem Rat deswegen, der Initiative keine Folge zu geben. Im Ständerat zeigte sich
Bundesrätin Leuthard mit der KVF-SR einig und erklärte sich bereit, dass der Bund bei
entsprechendem Urteil des Bundesgerichts eine gesetzliche Grundlage ausarbeiten
werde, worin er eine «möglichst pauschale Rückerstattung» vorschlagen und damit den
administrativen Aufwand in Grenzen halten wolle. Stillschweigend folgte der Ständerat
seiner Kommission und gab der Standesinitiative keine Folge. 68

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

Die KVF-NR stützte im Januar 2019 den im Jahr zuvor vom Ständerat gefällten Entscheid
und gab einer Standesinitiative des Kantons Genf mit der Forderung nach
unaufgeforderter Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die
Empfangsgebühren an alle Mehrwertsteuerpflichtigen einstimmig keine Folge. Das
UVEK habe das Vorhaben zur Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage für eine
pauschale Rückvergütung unterdessen bereits in Angriff genommen, weswegen kein
zusätzlicher Handlungsbedarf mehr bestehe. 69

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.01.2019
MARLÈNE GERBER

Nach dem Ständerat lehnte auch der Nationalrat in der Sommersession 2019 auf
Anraten seiner KVF-NR eine Standesinitiative des Kantons Genf mit der Forderung nach
Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die
Empfangsgebühren an alle Mehrwertsteuerpflichtigen ab, da sich eine gesetzliche
Grundlage zur Erfüllung dieser Forderung bereits in Ausarbeitung befand: Nach einem
entsprechenden Bundesgerichtsentscheid im Vorjahr hatte sich das UVEK daran
gemacht, eine Vorlage für eine pauschale Rückerstattung zu erarbeiten. Diese befand
sich zum Zeitpunkt der nationalrätlichen Beratung in der Vernehmlassung. 70

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.06.2019
MARLÈNE GERBER
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«Die TV-Nachrichtenabteilung soll in Genf bleiben.» Die so lautende Standesinitiative
des Kantons Genf, welche der Genfer Grosse Rat mit 76 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen verabschiedet hatte, wollte für klare Verhältnisse in der
Programmproduktion der SRG in der Romandie sorgen. Dieser Antrag des Genfer
Kantonsparlaments reihte sich in eine Vielzahl von Vorstössen ein, die die Frage nach
den Produktionsstandorten der Radio- und Fernsehanstalt erörtern wollten. Drei
Punkte wollte der Kanton Genf erreichen: Ein besseres Gleichgewicht bei den
audiovisuellen Tätigkeiten der RTS in der Westschweiz; den Erhalt der
Fernsehnachrichtenabteilung in Genf; sowie den Erhalt der Radiotätigkeit in Bern.
Ausgelöst worden war die Initiative durch die mögliche Konzentration der
Programmproduktion am Standort Lausanne.
Im August 2019 wurde in der KVF-SR über die Standesinitiative beraten. Dort fand das
Anliegen aber kein Gehör. Die Haltung der Kommission war bereits bekannt und
konsolidiert, seit sie im Frühjahr 2019 eine ähnliche parlamentarische Initiative
Vonlanthen (cvp, FR; Pa.Iv. 18.449) behandelt hatte. Die Frage der Standorte solle nicht
auf Gesetzesstufe geregelt werden, zudem reichten die Vorgaben des RTVG und der
Konzession bezüglich der sprachregionalen Angebote aus, argumentierte die
Kommission einstimmig. 
Mit dem Nein aus der Kommission standen die Zeichen für einen Meinungsumschwung
in der kleinen Kammer schlecht. Die zusammen mit den parlamentarischen Initiativen
aus dem Nationalrat behandelte Genfer Standesinitiative hatte im Ständerat keine
Chance. Kommissionssprecher Janiak (sp, BL) gab an, dass die SRG-Leitung intensive
Gespräche mit der Genfer Regierung führe und dass eine Lösung erarbeitet werde.
Selbst der Genfer Ständerat Robert Cramer (gp, GE) verzichtete darauf, die
Standesinitiative zur Annahme zu empfehlen. Er habe zur Kenntnis genommen, dass
man nicht das Recht habe, in die Organisation der SRG einzugreifen, betonte er
zerknirscht. («J'ai donc pris note que nous n'avions pas le droit d'intervenir sur la façon
dont la SSR s'organise.») 71

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 10.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im November 2019 entschied die KVF-NR, der Standesinitiative des Kantons Genf, die
einen Verbleib der TV-Nachrichtenabteilung in Genf forderte, keine Folge zu geben.
Sie orientierte sich dabei am Beschluss, den sie bereits bei der Behandlung von fünf
gleichlautenden parlamentarischen Initiativen gefasst hatte, die die Festschreibung der
SRG-Produktionsstandorte im Gesetz gefordert hatten, und verabschiedete das
Geschäft mit 15 zu 8 Stimmen und dem Antrag auf keine Folge geben an den
Nationalrat. 72

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.11.2019
MARLÈNE GERBER
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